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Jnserate werden bis Donnerstag mittag is
der Geschäftsstelle angenommen. —- Preis stir-
die lünsgelpaltene Petitzeile 20 Neichspfeniiige
für außerhalb des Kreises Oels Wohnende

25 Reichspfennige

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Nothe & Politt

in Oel-

 

giesse Oele-, 27. Juni 19.30 68. Jahrgang
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Amtticher Teil
Bekanntmachungen des Landrats

O e l is, den 214. Juni 1.930

Ferien des Kreisausschkusses

Die Ferien des Kreisaussschusses finden lvsosm 21. Iuli bis

1. September statt. - ·

Während der Ferien werden Termine zur mündlichen Ver-

handlung der Regel nach nur in schleunig-en- sSlaschen abgehalten

Auf den Lauf der Fristen bleib-en die Ferien ohne Einfluß.

; Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

"K I 2429

Beslaggung der Dsienstgebäude aus Anlaß der Befreiung
»- _ - der rheinischen Lande-

deErL d. MdI. u. id. FM. b. 19. 6. 1'960
-— Ie41s7 u.102.5«530b —-

Auf Beschluß des Preußsischens Staatsministeriums sind am
1. 7. 1930 aus Anlaß der Befreiung der rheinischens Lande die
staatlichen und konimunalen Dienstlgebäude, fdie Gebäude der
übrigen Körperschaften-· des öffentlichen Rechts foswie die Ges-
Obäusde der öffentlichen Schulen nach den Bestimmungen der
Verordnung vom 29. 6. 1929 (GlS·. S. 79) zu beflaggen.
Wir ersuchlen, das hiernach Erforderliche umgehen-d zu ver-

an-lassen.
*

1.12551 O e Is, Edens 26. Juni 1930

ekBgche die· Gemeindebehörden die Schulvorseäinde und
die nd " serstationen um Beachtung und sweitere Veranlas-
n . _ _ _ .»

 

 

Uniformderbot
für «die Nationalssoszialistsiskhe Deutsche Asrbeitesrpairtei

RdEwL d. Mde. v. 11. 6. 1930 —- 111420 a.
Auf Grund dies § 10 II 17 A.L.-.R wird zur Aufrechterhal-

tung der öffentlich-en Ruhe,«Sicherheit und Ordnung das öf-«
fentliche Trag-en der sogenannten Partei-uniform der National-
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei einschließl. ihrer Unter-,
Hilfs- und Nebenorganisationen für den Bereichi dies Freistaates
Preußen verboten.
Zur Uniform gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt

oder geeignet sind, abweichend vosn der üblichen bürgerlichen
Kleidung die Zug-ehörig-Ekeit zu den genannten Organisationen,
insbesondere den sogenannten Siturmabteilungien, Schutz-staffeln
und desr Hitlerjiusgsend, äußerlich zu bezeichnen, also auch Klei-
dungse und Ausrülstungsstücke (z. B. Armbinden)s, die durch be-
stimmte lForm, Farbe, Schnitt usw-. ein Merkmal der genannten
Organisationen darstellen
Ich ersuche alle Polizei-behörden das Verbot mit allen poli-

«eilich-en Mitteln, gegebenen-falls auch durch Androhung und
Festsetzung von lean-g-sstrsafen, nachdrückslich durchzuführen-.

Bekanntmachung

betr. Aenderung des Verzeichnisses der Wasserläiuse 2. Ordnung

Ich beabsichtige aus Grund des § 6 des Wassergesetzes vom
7. April 1913 (GS«. 6. 5-3) das am 22. Aspril 1914 endgültig
festgestellte Ver eichnis der Wasserlijufe 2. Ordnung in; lder
Provinz Nsiederfchlesien abzuändern Jn- dieses Verzeichnis soll
das Julius-bur.ger Wasser msit seinem nördlichen Nebenarm im
Talgrunde von der Kreuzung mit der Chasusee Iuliusburg——
Szrehlitz bis zur Einsmündung des Flut-grabens oberhalb
Jantschdorf, jetzigen Grenze des Iuliusburgev Wassers als
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Wasserlaiif 2. Ordnung, nachträglich als natürlicher Wasserlasuf
2. Ordnung aufgenommen werden. .. '

Einwendungen gegen diese Asendesrung konneii bei dem »Land-
rat in Oels vom 24. Juni 1930 bis -5. August 1930 wahren-d

der Dienst-stunden schriftlich oder im Verhandliingksswege iiiuind-

lich erhoben werden. «
Verspätete Einwendungen werden nicht mehr entgegen-genom-

men. (O P I W 3. 2. 1097/30)

B r e s lau, den 17. Juni 1930 «

Der Oberpräifident der Provinz Niederfchslefien
ok-

L12476 O els, den 2I1·. Juni 1930

Die Einteilung der Wasserläufe in drei Gruppen- beruht- auf
§ 2 ff. des Wasser-gesetzes voiu 7. Aspril 1913. Die Zusgeshörig-
keit zur 1. Ordnung ist bereits durch das Wiassergesetz selbst
bestisinsmt Es sind dies in der Hauptsache die Waffe-Mäuse an
denen das Eigentum dem Staate zusteht, vor allem aber die
schisfbaren Ströme. Die Wasserläufse 2-. Orduiingl sind diejeni-
gen, welche zunächst den Wassserläufen 1. Ordnung für die
Wasser-wirtschaft von größerer Bedeutung sind. Alle übrigen
Wasserläufe gehör-en zur 3. Ordnung-. «
Einwendungen gegen die beabsichtigte Aenderunsg des- Ver-

zeichnisses der Wasserläufe 2. Ordnung können daher nur da-
lmit begründet werden, daß die Voraussetzung der größeren
Bedeutung der in der Bsekansnstmaschnng genannten Wasserldäufe
fehlt.

 

‑ Poilizeiverordnung

betreffend Aenderiing der Psoslizeiverordnung vom 6. März 1927
über die Polizeiftunde und öffentlich-e Tacnzlnstsbarkcitens

Aus Grund des Notgesetzes vom 24. Februar 1923 (RGBI. l
S. 1.47), der §§ 137, 1.39, 140 des Gesetz-esl über die all-gemeine
Laudessverwaltung vom 80«.. Juli 1883 und der §§ 6, 12, 15
des Gesetzes süiber die Polizeiverswaltunsg svom 11. März 18150
wird nach Zustimmung des Proviiizialrats folgende Polizei-
verordnung erlassen:

Unter Aufhebung der bisherigen Abänderungen erhält § l,

der Polizei-verordnung vom 6. März 1927 (R-egierunsgsamts«sblatt
Breslau 1927 S. 91, Regierunsgsanitsblatst Liegnitz 1927 Son-
derausgabe vom 19. März- 1927) folgende Fassung:

Easås Gast-, Speise- nnd Stchankwirtschasfteus sind spätestens
um 23 Uhr, am Sonnabend und Sonntag sowie an den gesetz--
lichen Feiertag-en um spätestens 24 Uhr zu schließen. «
.Für Ortschaften ii'ber 2000 Esinwoshnern wir-d die Polizei-

stunde für alle Tagean 24 Uhr festgesetzt, desgleichen für die
Görlitzer Vororte Biesinitz, Leschsw«itz, Posottendosrf und die Bres-
lauer Borosrte Opperau, Althosfnaß, Trgesschsen, Lasnifch, Drachen-
b·ruiin, Pohlanoswitz, Ransern.
Für Ortschaften iiiber 10 000 Einwohner, ferner für die Bres-

lauer Vororte Oltasch-in, -G«roß--Mochbern, Brosckau, Klettendorf,
Schottwitz, Woislchwiitzi, Saara (Kreis Neuinarkt), sowie für die
Waldensburger Vorosrte Ob«er-Wald-enbur«g, Neii-Sal-z«briiiin iisiid
Nieder-Salzbriinn, ferner fükr Trekbnitz, Freiburg nnd für das
Konzerthaus ,,Bur-g Rauschwitz« in Rauschwitz bei Glogau wird
die Polizeistunde für alle Tage auf 1 Uhr festgesetzt. Die gleiche
Polizeistunde gilt während der Sioniiii·er- und Wsinstersaisoin
also vom 1. Mai bis Ende September und- -voni 15. Dezember
bis zum _15. Februar für die Kur- und Bad-eorte Alth-eids3,
Kudowa, Landen-, Reinerz, Salzbrunn, C-harlotteii"brunii, Gär-
bsersdorf, sLangenau, Wölfelsgrund, Wtarsinbrunn, «Flins!b-er-g,
Schwarz-dach, Brüickäenberg, Krummhübel, S·chreibserh«au.

Für Breslau wird die Poilizeisttunsde für alle Tage auf 2 Ushr
festgesetzt.

Diese Vorschriften finden auch Anwendung auf geschlosseiie
Gesell chaftien (Kln’bss usw.) in eigen-en oder gemieteten Räumen
oder in den zu einer Gast-- oder Schankwirtschaft gehörigen oder
mit einer solschen in Verbindung stehenden Räumen, soweit da-
init ein gast- oder schankwirtsehaftlicher Betrieb vorhanden ist.

I].

« Diese Polizeivserordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent-
lichung ins Kraft. (0 PI A 61086—39)

B"res.lau, den 31. Mai 1930

Der Oberpräfident der Provinz Niederschlefien.
pi- .

 
 

1.12-56·5 O eis, deu. 26. Juni 1.930

Die Orts-behörden ersiiche ich um ortsübliche -·-Be"k·ani»it-

iiiachung Die Polizeiverordsnung vom»6. 3. 1927 ist« im Kreis-
blatt 1927 — Seite 54 — verdffeiitlicht

K127-38 Oel s-, den« 26. Juni 1930

Aufstellung des Gemeindehaushaltsvoranfchlages für da

sReschnungisjaihsr 1930 «

Auf Grund des § 119 der Landgeineindeordnung vom 3. 7.
1891 ersuche ich die Herr-en Gerneindehorstesher, mit »der Auf-

stellung und Feststellung des«Vor-anssch·lages für dass Rechnungs-
jahr1930 sofort zu beginnen, falls dies bis-her nicht geschehen ist.
Der Gemeindevoranschslag ist von dem Genieindevsorstteher

über alle Einnahmen und Ausgaben-, welche sich im voraus ver-
anschlagen lass-en, für das Rechiiiingssahr (1. April 19-30 bisl
31.. März 1931) zu entwerfen. Sämtliche Einnahmen und Aus-
gaben, die nicht genau feststehen, sinds schätzungsweise einzu-
tragen. Der Entwurf ist alsdann während zswei Wochen nach
vorheriger Bekasnntinachung in einein von der Gemeindever-
tretung zu bestsininienden Raume zur Einsicht aller Gemeinde-
angehörigen auszulegen-.

Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Feststellung des Vor-
anschlages durch die Geinieindesvertreti.ing.—»Der Gemeiiidehaus-
halt ist nach dein Voranschlage zu führen. Alle Ge«iiiein«de-ein-
künfte müssen zur Gemeindeksasse gebracht werden«

Die Kreisabgaben wie auch die Schullastdens sind gleich den
übrigen Gemeindesteuer-n aufzubringen; sie müssen also bei den
Einnahmen in den Genieiiidesteuern enthalten- sein.

Bei Gemeinden-, welche Gesamtsichulverbänden angehören, ist
der auf die Gemeinde entfallende Anteil an S«chul·:st-euern, dessen
Fühe bei dem Verbandsvorsteher zu erfahren ist, in Ansatz zu
ringen.
»Hinsichtlisch der Reichsssteuerriickfl·ii".sse bemerke ich, daß die

Hijhe der Zuweisuiigen aus der Reichseiiikommeusteiier, aus« der
Korpesrschaftssteuer und aus der Umsatz-steuer noch nicht ange-
geben werden können. Ebenso steht der Verteilungssschilüssel für
die Einkommen-, Körperschafts- und Umsatz-steuer für dass Rech-

» niingsjahir 1‘930 noch nicht fest. Bei den« Einnahmen im Vor-
anschlasg sind daher zunächst die Steuersanteile des Rechnungs-
Jahres 1929 zugrunde z:i.i leg-en. ..

Jchersuche bei Aufstellung der Haushaltspläne smit Rücksicht
auf die ausnahmslos schwere Notlage der ganzen deutschen
Wirtschaft auf außerste Stpsarsiainkeit bedsascht zu nehm-eu. Ein-e
Erhohuiig der Realstenerzuschläge gegenüber dein Rechnungs-
Jahr 1-929 soll veruiieden werden. Dieserhalb wird auf die Be-
kanntmachung vom G. Juni 1930 —- K 12161 —— (Ktr-eis«b«latt
S. -10i5) ganz besonders verwies-en.
Uher uche, mir bis zum 30. Juli d. J. eine beglaubigte

Abschrift des Voranschlages gemäß § 119 Abf. 4 der Landge-
ineindeordnung einzureicheu. « ·

Der Vorfitzende des Kreis-ausfchnffes.

 

KI273-7/30 Oels-, den 26. Juni 1930

Beschluß iitber die Erhebung der Giemseindeasbgiaben

für das Rechniingissjushr 1930

Die Geineindevorstsände ersuche ich, gemäß § 59 des-» Kom-

iiinnsalabgsabengesetzes vom 14-. Juli 1893 behufs Deckung des

Steuerbedarfs für das Rechnuiig-s«jah-r 1930 nachs·»’Festst«-»ellung

des Voransschlags baldig-st ein-en Gemeindebeschlußs uber die Er-

hebung von Zuschlägen zu den« Realstseuesrn zu fass-eu. .

Soweit die Ausgaben der Gemeinde durch sonstige Einnah-
men (ind-irektse Genieindest-euern, Zinsen usw.) nicht gedeckt
werden, müssen sie durch Zuschläge zur staatlich veranlagten

Gsriindvermögensssteuer und- zur Gewerbesteuer aufgebracht wer-
den. Die Erhebung der Girundvermögsenssssteuerzufchlage muß
vom bebaut-en und unbebauten Grundbesitz und die Erhebung
der Gsewerbesteuerzuschläge nach Ertrag und Kapital erfolgen.
Zur Deckung des durch Realsteuer aufzubringentden Steuer-

bedarfs sind gemäß § 5«6 des K.A.G. vom 14. Juli 1893 (-G’S.
fS. 15-2) die veranlagte Gruudvermögens- und Gewerbesteiier
in der Regel mit den gleichen Prozenstsätzen heranzuziehen-. Ge-
nießien jedoch die Gru·n-ds-(Haus)Besitzer oder Gewerbetreibenden
von Veranstaltungen der Gemeinde besondere Vorteile oder
verursachen csie der Gemeinde besondere Kosten, so ist, sofern
die Ausglei ung nicht nach §§ 4, 9, 1.0 oider·20 erfolgt-, der
durch die Realsteuern aufzubringen-de Stteuerbedarf (§§ 54, 55)
auf die Steuern vom Grundverm.ögeii und Gewerbebetriebe in
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Prozenten der veranlagten Realsteuer berechnet, anderweitig
entsprechend unt«erzuverteilen, jedoch mit der Maßgabe, daß- die
Gruiidsvermögeiisssteuer höchstens doppelt so stark herangezng
wird wie sdise Gewerbesteuer und umgekehrt. Ausnahmen bon-
nen aus bessosnderen Gründen vosn den Ministern des Innern
und der Finanzen zugelassen werden. Weicht eine Gemeinde
von diesen Bestimmungen ab, so ist den« Genehmigungsunter-
lag-en eine ein-gehende Begründung-. beizufügen

Soll die staatliche Grunsdsvermöcgenssteuer mit mehr alss 100
Prozent Zuschlag belastet werden, so müssen gemäß § 54 Abs. 3
des K.A.G. vor der Beschlußfassung die Berufssvertretungen
gehört werden. «B·erusstvertretung im Sinne dieser Bestimmung
ist die Landwirtschaftslammer in Breslau. Diese Zuschlags-be-
schlüsse bedürfen der Genehmigung-.

Bei der Belastung der Gewerbesteuer soll-en gemäßl § 41 der
Gewerbesteuerordnung vom 23. 11. 1923 in der Fassung »der
Bekanntmachung des Finanzministers vom 1-5. 3. 1927 (GS.
S. 21 ff.) die Zuschläge zu den 6tenergrnnbbetriigen nach dem
Kapital die gleichen sein wie »die nach dem Ertrage. Die lGe-
meinde darf jedoch« Abweichung-en bis zum Doppelten beschlie-
ßen. In besonderen Ausnahmefiälben können die Gemeinden
auch darüber hinaus Abweichungen beschließen, jedoch nur mit
besonderer Genehmigung der beteiligt-en Minister. Beschlüsse
vian Zuschlägen über 200 Prozent der Steuserigrsundbeträige be-
dursfen gemäß- § 44 gleichfalls der Genehmigung Soll die Ge-
werbesteuer mit mehr als 200 Prozent Zuschlag belastet wer-
den, so mussen vor der Beschlußfassung die Berufsvertretungen
der hiervon betroffenen Steuer-pflichtigen gehört werden. In
Gemeinden unter 3000 Einwohner-n ist diese Anhörung gemäß
§ 45 der Gewersbiesteue-rvsero«rdnung nur auf Antrag eines be-
troffen-en Steuerpflichtigen erforderlich. Berufssvertretungs im
Sinne diese-r Vorschriften ist die Industrie- und Htandeliskaw
mer »und die Handwerkskammer in Bsresslan

Samtlichie zur Steuer veranlagten Gewerbebetriebe sind von
der Gemeinde heranzuziehen Einzelne Ge«werb·-eartsen dürer
nicht freigelassen werden-, doch können veranlagte Steuerbeträge
im Einzelsalle ermaß«i-gt, erlassen order nieder-geschlagen werden

Bis zur Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung wer-
den nach § 59 des Komsmunalasbgabenigesetzes die Zuschläge des
Vorjahres soirterhoiben Hiernach geleistet-e Zahlungen gelten als
Vorschusse und sind auf die endgültig-en Zuschläge des Rech-
nungsjahres 1930 zu sverrechnen
Bis zum 30. Juli d. I. sind mir ei.nzur-eicheu:
1. eine beglaubigte Abschrift des Gemeindebeschtlusses in dop-

pelter Aussertiguug
2. das Einladungszirkular und
3. die Unterlagen über die Anhörung der B·erufssvertretungens.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

1. Nachtrag « ,- ·
zur Ordnung betreffend die Erhebung einer Hunsdesteuer

im Kreise Oels

Auf Grund der §§ 6, 1-6, 17, 19 und 20 des Kreis- und
Provinzialabsgsabengesetzes vom 23. April 1906 in der jetzt gel-
ten-den Fassung und des Beschlusses des Kreis-tsa«ges voim 29.
April 1929 wird die Ordnung betr. die Erhebung einer Hunde-
steuer im Kreise Oels wie sfoslgt geändert:
O g 1 Abs 2 Arti)kel I: «
Um § atz unter a- wird die Osahsl ,,6« dur die

Zahl ,,10« ersetzt. U ch
Artikel II:

Vorstehende Aenderung tritt mit dem Tage der Beschluß-
fassung in Kraft.

Oels, »den 16. Aspril 1930

Der Kreisausschu
Dr. U n ck e l«l B

*

Vorstehensder Nachtrag zur Hundestseuerordnung für den Kreis
Oels wird hierdurch genehmigt.

B r e s la u, den 30. Mai 1930

Namens des- Bezirksausschusses
Der Vorsitzende:

I. V.: gez. Boschaslli
:le

B'k. 421/30:

Vorstehender Genehmigung wird hierdurch bis 30. Iuni 1933
zugestimmt sowie die Zustimmung vom 8. Juli 1929 —- 0P 

IK4. 949 —- init der gleichen Maßgabe bis 30. Inni 1983
“verlängert.

Breslau, den 16.« Iuni 1930 OPIK4.1404.1

Der Oberprässident der Provinz Niederschslesieu
(L.S.) I. A«.: gez. Unterschrift

sie
KI2641 O els, den 2«5· Jan-i 19i30

Vosrstehender Nachtrag zur Kreishundesteuerordnung- —--—
Kreisblatt 1929 Nr. 30 6. 111/112 —- wird hiermit veröffent-
licht. .

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

L II 251 O e l s, den 24. Iuni 1930

Herr Schulrat B e ye r- Oels ist vom 4. Iuli bis 2. August
d. I. beurlausbt -
Sein Vertreter ist Herr Sichulrat Hartmann in Groß-

Marienburg-.

 

1.12337 O«els, den 20. Iuni 1930

Der Oberstadtsekretär Ludwig Dellas aus Breslau ist
vom Herrn Regierunsgspräsisdenten in Breslau süsr den Oelss-
bach von der Netscher Mühle bis zur Alt-en Bernstiädter Straße
zum amtlich bevpflichtetsen privaten Fischereiausfseher und gleich-
zeitig in dieser Eigenschaft zum Hilfsspolizeibeamten ernannt
wor« en.

 

K 12502/30 O els, den 2s4s. Juni 1930

. Bestätigt

" a) zum G e m e i n d e v o r s te he r : der Stelliensbesitzier Max
P ong n t sk e in Laugen-hof,

b) zum S chösf e»«n : der Aufseher Paul Küsh n in Lang-en-
hioss und der Gartner Heinrich H oppe in Langenhos,

c) zum Schö ffenstellv ertreter: der Arbeit-er Adolf
S ch« w a r z in Langenhoss

Der Borsitzeude des Kreisausskhusses.

 

K I 2507/30 O e ls, den 18. Iuni 1930

_ Bestätigt
a) zum G e me i nd e v o r s te h e r : der Gutsbesitzer Richard
Kas chn e r in Neudorf ibei Bernstadt;

b) zum Schöffie n: der Sstellenbsesitzer Gustav S cholz in
Neudoirf bei Bernstadt, der Vogt Karl M u l itze in Neu-
dors bei Bernstadt;

c) zum Schöfsenstellv ertreter: der Arbeiter Wil--
helm R ei ch e r t in Neudosrf bei Bernstadt.

Der Vorsitzende des Kreisausschu.sses.

K12670 Oels, den 24. IUni 1930

Bestätigt

der Stellenbesitzer Hsyronimus Ssch ra m m« in Ssüsßswinskel zum
Vollziehungsbeamten der Gemeinde Süßwinkel.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
 

KI2639 Oel-s, den 2-1. Juni i1930
Bestätigt

der Förster Ludwig B u ch ta in Wildschütz zum Sichiedsmann
für den Bezirk 25.

Der Vorsitzende des Kreisaussehusses.

 

O els, den 21. Iusni 1930

Aufräiumungskosten bei Gebäudebmndschädeu

cvn letzter , eit sind bei Gebäudeschadenregulierungen häufig
An prüche au Ersatz der Aufräumungskosten erhoben- worden,
die aber abgelehnt werden mußten-, da eine diesbezügliche Ver-
sicherung nicht bestand.
Wenn auch die Antragsfovmulare der -S'ozi»etät eine Frage,

ob und wie die Aufrä-umungslossten mit versichert gelten sollen,
nicht enthalten, so ist es doch« möglich-, diese Kosten zu ver-
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sichern. Es ist
anfragen « ‚r iu all-en Fallen nötig, bei Gebäudeversicheriun«gs-

Wjisp nie Frage der Aufraumungsckosten zu berühren.
gin ..as-ehit Jemand die» Aufraumuugsikosstien zu versicheru, so ist
·- .ſ Seite des Gebaudeversischerungsantrasges unter der Ge-
-Oii·iidebefchreibun.g in Spalte 2 der Vermert: ,,Aufrii«umungs-
kosten« beizuschireiben und dahinter anzugeben-, mit wieviel Prio-
zent der Versicherungssusmime der Gebäude diese Kosten ver-
isichert gelten sollen. Es empfiehlt sich, die Aufriäumunsgsskosten
unit 1—2 Prozent zu verfichesrn Der Beitrasgssatz beträgt 4 Pros-
«j«zent der Versicherungssumme der Aufräsusmsunsgsskostem

Jsch ersuche den« Versicherten, die Versicherung der Art-frön-
emungisskozsten bei jeder Gelegenheit zu empfehlen

Der Kreisererfozietäitsdirektor
Landrat

‚.3-

IKI1891 O els,-, den 21. Juni 1930
tx. Busllenkörung (l-fsd-. Nr. 44——48)

Es wurden außer-terminlich folgend-e Bullens angekört:
1.. am 12. Mai d-. J bei dem Freistellenbessitzer Ernst Ke i l,

O-stsrowine,. O·st-friese, fchiwarzbunh M Jahsr alt, in Kl. III,

[
O

‚gau, Ostifriese, schwarz-bunt, 1 Jahr alt, in Klasse Illb,
4. am 27. Mai d. J. bei dem Landwirt H en ts eh e I, Boh-

rau, Osstfriese, schwsarzzbunt, 1. PS Jahr alt, in Klasse IIIb,
5. am 2&7. Mai d. J. bei dem Gemeindevorftsehser S ch-u-

bert, .Mir«k1ai.i, Ostsriese, sichswarzibunh 1% Jahr alt, in
Klasse III.

Der Borsitzende des Kreisausschufses.

K 11891 «Osels-, den 21. Juni 1980

i Esbsertdrung (lfd. Nr. 18—20)

· Es wurden außerterimiulich folgende Eber «a-ngekört:
Jl. am 19. Mai d. J. bei dem Gutsbesitzer Feister in

"—-P«asnsga-u, deutsch-es Eidelschiweim 1%. Jahr alt, in Klasse Ib
(Oh-r Nr. 329),

T2. am 22-. Mai d. J. bei dem Gutsbesitzer Ma tz k- e, Spiegel-
"m.-ühle, deutsch-es Esd«elschwein, 3A Jahr alt, in Klasse 11b

«- , (Ohr Nr. 232), "
3. am 31. Mai d. J. beim Anmlienstift Juliussbursgi deutschess

Edelschwein, 1%, Jaihr alt, in Klasse IIIa (Ohr Nr. 260).

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

« O els, den 2t6..Juui·19-3(«).

Anbaufläichenerhebsung

Die Osrtsbehsörden ersuche ich, Imir alsbald die theitschriften
der Erhebung-Wogen über die Anbsaufliichenerhebunig vom
2. Juni d. Js. für einige Tage «eiiizureichen.

L. I. 2578.

 

O els, den 2-4. Juni 1930
Bieuieirfasulbrut

Auf Grund des § 32 der Poslizeiveroirdinuug betr. Feld- und
Forstschutz vom 8. April 1930, abgedruckt im Kreisblatt 1930
Seite 74 und folgende, sind die Besitz-er von Bienenstöcken ver-
pflichtet, bei Auftreten der Bienenfaulbrut dies sofort den Pto-
lizeibehörsden zu melden und die Stöcke auf Anweisung zu ent-
feuchten.

· Damit die Seuche wirksam bekämitpift werden kann-, ist beab-
sichtigt, alle Bienenstöcke »durch Sachverständige untersuchen zu
lassen. Dazu sit es notwendig, alle Bienenstöcke zu erfassen, ins-
besondere au diejenigen, welsche abseits des Dorfes auf Ko-
lonien und Vorwerken stehen. Von. besonderer Wichtigkeit ist
hierbei die Feststellung von Bienenstöcken-»die gegenwärtig un-

K I 1335

. am 14. Mai d. J. bei dem IGastswirt Max Bliifch«l«?e,·I
Wildischiiistz, O«stfriese, schwarzbunt, 114 Jahr alt, in K!l. III,

3. am ‚19. Mai d-. Js. bei dem Gutsbesitzer Feis t er, Pan-l

 

bensutzt zu sein scheinen, aber dennoch bewohnt sind. Gerade in
Tiefen Stöcken sind Seucheitherde schon sehr oft festgestellt wor-

- ens. .
Jch bitte ailsos im Hinweis auf obige Polizei«vero«-rdnunsg uni

Feststellung und Mitteilung des Namens-, Stand, Wohnort
(Vorwerk nsw.) des Bienenzüchters, Zahl der Bienenstöcke bei
desn einszelnen Ziischitern und Angabe, ob Bsienenfaulbrut beob-
achtet it. — , » . .- -

Jchs -ersu-che, mir die Meldung-en biss 15. Juli d. J. einzu-
reichen. Fehlanzeige ist erforderlich-. -

Der Borsitzende des Kreisausschussese

1«105 Oels, den 24. Juni i980
Pflanzenschutz

Am 4. und 5. Juli di. J veranstaltet die Land-wirtschafts-
kammer, vielfachen Wiinfeheui entsprechend»einen« PsflanzsenschutzF
tag. Es ist dabei beabsichtigt, interessierten landwirtschaftlichen
und gärtnerischeu Kreisen einschließlich der Behörden die Mög-
lichkeit zu geben, sich iisber besonders wichtige Fragen des Pflan-
z-ei·ischii-tzes, wie z. B. die Bekiinispsfung des » Kiartosffelkrebses,
Fårderung des gärtnerischen Pfliinzsen«schutzes usw-, zu unter-
ri nen. . . — " ‘

Die Tages-ordnung kann in meinem Amt, Zimmer v23, ein-
gesehen werden.

I.«I-2493 « Oels, den 24. Juni 1930
Die Ortspolizeibehiörden weise ich auf den im Ministerial-

blatt innerer Verwaltung Nr. 25 Seite 549 erschienenen Aus-
zug aus der Entscheidung des Kaniinergerischts svoini 25. 4. 1930,
betreffen-d polizeiliche Strafversii.gungen, hin und ersuche um
Beachtung - « -

—.-——-

1.12492 O e i 2, den 26. Juni 1930
Jch weise dieOrtsspiolizeibsehörden und Lsandjägereibeamten

auf den im Ministerialblatt innerer Verwaltung Nr. ‘25 vom
18. 6. 1930 Seite 548 erschienenen Runderlasz des Herrn Mi-
nisters des annern vom 11. 6. 1930, betreffend Durchsuhsrunsg
von Fashindunkssmaßnahmem hin und ersuche um Beachtung

LI"2-541 O els, den 26. Juni 1930

Fingeraibdrukkverfahren

Jch nehme Bezug auf mein-e Krseissblattbekanntsmachung vom
17. Februar 1’927 -—— Kreisblatt Seite 29 —- und das mit Ver-
fügung svom 25. Februar 1927 —- LI602 —-sü.bersandte»«Mi-
nisterialsblatt innerer Verwaltung Nr. 6, lenthaltienid den! Erlaß
betreffend das Finigerabädruckverfahren, und ersuche, diesem Ge-
biet besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden-.

l«124-30 — Oels, den 26. Juni 1930

Jch weise auf die Polizeiverordsnung des Herrn Oberster-Eisi-
denten vom 14. 2. 1.912 über die äußere Heilig-hsiiltxuug der
Feiertage — Regierungsamtssbslatt 1912 Seite 79 —- -h-in und
erfreche um igeuaueste Beachtung der darin ergangeneus Bestim-
mungen. Jnssbesondere ersuche ich Vereine und Verband-e, öf-
fentliche Verfammlimsgen usnd Aufziige, welch-e nicht gottessdiensst-
lich-en Zwecken dienen, an Sonn- und Feiertagen erst nach der
Zeit des Hasuptgottessdienstes durchzuführen ««

_—

O els, den 24. Juni 1930

Lotterieu

Die International-e Arbeiterhsilfe beabsichtigt in Verbindung
mit dem am 29. d. M. stattfinden-den Soslidaritsiitsstag eine Lot-
terie zu veranstalten. Diese Lotterie ist nicht genehmigt Ver-
stöße sind zur Bestrafung zu melden. Ueber besondere Beobach-
tungen ist mir binnen « Tagen zu berichten.
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Der Landrat
—Dr. Un-ckell.
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Bekanntmachungen

O e l-s, den« 25. Juni 1930

Schnlaussichstsbezirk Oels

Foander Erlaß des Herrn Ministers für Wissenschaft, Kunst

und Volksbildung vom 17. Juni id. J. wird bekanntgegebene «
Am 30. Juni werden die Rh-ei.n-lande von der Besatzung frei.

Unserer Freude und unserem Dank an die vomspSkchicksab so
hart betroffen gewesenen Volksgenofsen der befrei-ten- Gebiete

wollen wir auch in den Schulen Ausdruck geben. Jch bitte zu

veranlassen, »daß am 1. Juli Sschulfeiern stattfinden Der Unter-
richt fällt an diesem Tag-e aus. gez. G-r1-m mie

Der Schulrat
Beyer

sxx Na m sla u, den 24. Juni 1930

Schulaufsichtsbezisrl Namslan

Betr. Reg.z-Verf. v. 21. 6. 1930 — II. 2.. 61. Nr.440
Am 30. Juni werden die Rheinlande von der Bsesatziung frei.

Unserer Freude und unserem sDanl an die vsosm Schicksal so
hart betroffen gewesenen Volkstgentosssen der befreiten Gebiete
soll auch in den Schulen Ausdruck gegeben werden« Auis diesem
Grunde sind asm 1. Juli Schulfeiern abzuhalten Der Unter--
richt fällt an diesem Tage aus.

Der Schulrat
Ma r o s f e

1..... Na mslau, den 19. Juni 1930

Schmlaufsichtsbezirk Narmslan
Betr. Mianrlaiß v. 18. 5. 1930 —- UVI Nr. 7s9-3UIIU111AI

Reichsjugendwettbämpfe

Die Reichsjugsendwettkäsmpfe sind in Verbindung mit dem
Verfassiungstaoge durchzuführen Jn den Schulen-, in denen dies
der Ferien wegen»niicht möglich sein sollte, sind die Reichs-ju-
gendwettrampfe moglichst nahe an den Verfassungsstag zu legen-.

Der Schulrat
Ma r o st e

Behanntmachnng

Das esmäfz § 13 und § 1-5 der Satzung der Boden-
berbesferungsgenossenschaft an Lder Weide 

anderer Behörden

zwischen Klar enkranst un d W ildschützaufgestellte

Kaiastser —-—· nnd zwar als vorläufiges Teilhatasters —«—- »so-wie
die aufgrund dieses Katasters aufgestellte Beitragssliste liegt;von
heut-e ab vier Wochen lang zur Einsicht der Genossen im Ge-
nossenschaftsbüro zu B r e is l a u 13, C ha r l o t te n st r a ß e
24, Erdgeschoß., während der Zeit von 9——13 Uhr
am - _

sB r e s la u , den 1. Juli 1930.

Der Genossenschaftsvorsteher

gez. Dr. Bleul.

Jsenkwitz, den 18. Juni 1930

Unter dem Schweinebestande des Sstellentbesitzerss Ernst La s
b i tz k e zu Jentkwitz ist Rostlauf festgestellt worden.

Stallfperre ist angeordnet worden.

Der Amtsvorsteher -«·. ; j 6.5
Grünig ·« . '"'

 

 

V ielgu th, den 25. Juni—-1930··

Unter dem Schiweinsebestande des Stellenbesitzers August
S ch o lz I in Vsieliguth ist Rotlauxf tierärztlich fest-gestellt worden.

Stallfperre ist angeordnet worden.

Der Amtsvorsteher
S ch ol z

Schmsollen, den 24. Juni 1930

Unter dem Schweinebestande des Landwirts Paul T ripr-
n e r - Schmiollsen ist Rotlauf ausgebrochen-. '

Stallsperre ist angeordnet worden. .

Der Amtsvorsteher - s« J
K o l b e I

U lsb e r«skdorf, den 24.. Juni 1930

Unter dem Schwein-ebestande des Ackerkutschers Karl Pelz
und Johann Grab i tzske in Ulbersidorf ist der Notlan tier-
arztlich fest-gestellt worden. Gehösftssperre ist angeordnet.

Der Amtsvorsteher
C h r isf top h

Breslau-Krietern, den 214. Juni 1930

Wetterbericht

des Meteorologifrhen Observaitoriums BreslawKrietern

Oeffentlicher Wetterdienst für Schlesien.

(Nachdruck auch mit Quellenangabe verboten!)

Auch in der dritten Juniwoche (15.—91.) hielt die unge-
wöhnliche Trockensheit in den Sudetenländerns an. Nachdem sich
zu Beginn der Woche beim Einbruch sehr trockene-r kontinew
taler Kaltluftmasssen Temperaturrüscksgang eingestellt hatt-e, Eder
besonders nachts sich stärker bemerkbar machte, trat im Laufe
der Woche rasch zunehmende Erwärmung ein.
Zu Beginn der neuen Woche (22-.—28.) hat die Gesamt-

wetterlage noch keine durchgreifende Umgestaltung erfahren-.
Die wochenilang anhaltende Trockenheit hat jedoch durch das
Auftreten verbreiteter Gtewitterregen ihr Esnde erreicht, und es
ist wahrscheinlich, daß weitere Gewitter oder Gewittersregen

_ folgen, jedoch dürfte die im allgemeinen warm-e und vielfach
heitere Witterung zunächst noch fortdauern; es ist jedoch mög-
lich, daß in der kommenden Woche (20. 6. bis 5. 7.) etwas un-
beständigeres Wetter mit einzelnen Gewittern oder Gewitter-
regen und mit Temperaturrücbgang sich einstellt.

u

 


